
AUSZUG AUS DEM PRoToKoLL
DES

REGIERuNGsRATEs DES KANToNs S0L0THuRN
VOM

8. August 1952. Nr. 5177.

;‘ Die Einwohner~emeinde Olten unterbreitete am 1.August
1952 den abgeänderten Bebauungsplan für die Frohbur~st~asse zur

Prüfung und Genehmigung. Der Plan war gemäss den Vorschriften

des § 12 ff. des Baugesetzes öffentlich aufgelegt worden. Während

der Auflage wurden nachfolgende Beschwerden eingereicht:

1. Ersparniskasse Olten.

2. Frau M. Wyss—Odermatt.

5. Frauen Pfändler und von Arx.

Die Beschwerde d~r Ersparniskasse Olten wurde von der

G-emeindeversainmlung vom 16. Juni 1952 gutgeheissen und gemäss dem

von ihr gestellten Begehren beschlossen, der Ersparniskasse ftir

ihre Liegenschaft an der Frohburgstrasse ebenfalls eine Bauhöhe

von 27 in zuzugestehen, obschon im aufgelegten Plan nur eine solche

von 18 in vorgesehen war. Die Beschwerden Wyss, Pfändler und von .krx

wurden dagegen, weil dem Begehren auf Belassung der nördlichen

Baulinie der Frohburgetrasse in der bisherigen Lage und Aufhebung

der Bauhöhe—Beschränkung auf 18 in nicht entsprochen werden konnte,

abgelehnt

Gegen diese Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung

vom 16. Juni 1952 erhoben die Baukominission der Stadt Olten einer—

seits und die Liegenschaftenbesitzer Wyss, Pfändler und von Arx

anderseits beim Regierungsrat Beschwerde. Die Baukommission stellte

das Begehren, es sei die von der G-emeindeversarnmlung beschlossene

Erweiterung des Bebauungsp]Lanes, soweit ~ie sich auf die Liegen—

schaft der Ersparniskasse Olten beziehe, nicht zu genehmigen; für

eine solche Abänderung müsse das Planauflageverfahren erneut durch—

gefUhrt werden. Die übrigen Besehwerdefi.ilirerinnen wiederholten

ihre bereits früher geltend gemachten Forderungen auf Belassung

der alten Baulinien und Aufhebung der Bauhöhe-Beschränkung auf

18 in, soweit sich diese auf ihre Liegenschaften beziehen,

Zu prüfen sind demzufolge die drei Beschwerden und der

Plan selbst, Dabei erachtet es der Regierungsrat als zweckmässig,
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die Beschwerden Wyss, Pfändler und von Arx getrennt zu behandeln,

da sie umfangreiche Erhebungen und Priffungen erfordern, und dann

in einem besonderen Beschluss zur Beschwerde der Baukornmission

und zur Genehmigung des Bebauungsplanes selbst Stellung zu nehmen0

II. Zur Beschwerde der Baukommission Olten und zum Plan

selbst stellt der Regierungsrat f~p~gendes fest~

1. Abänderung des Eebauungsplanes: Die Anpassung der

Strassenverhältnisse an die Anforderungen des heutigen Verkehrs

machte einerseits den Neubau der Aarebrücke notwendig und ander

seits drängte sich im Zusammenhang mit der Errichtung des Handels—

hofes eine S&nierung der Strassenkreuzung Frohburgstrasse—Basler—

strasse auf. Brückenbau und Strassenkreuzung zusammen verlangten

die planerische Neugestaltung der Frohburgstrasse und angrenzen

den Liegensch~ften. Gegenstand derselben ist sowohl die Ve~le~n~

der nördlichen Baulinie der Frohburgetrasse als auch die Fixie

ru.ng der inazinialen Bauhöhe der angrenzenden Diegenschaften. Die

Zurücksetzung der genannten Baulinie um 5 in ist nötig und zweck

mässig0 Sie entspricht, wie im Entscheid über die Beschwerden Wyss,

Pfändler und von Arx dargelegt ist,einem dringenden öffentlichen

Bedürfnis. Das Baureglement der Stadt Olten sieht als maximale

Bauhöhe 18 in vor, Nach dem Projekt Handelshof soll dieser eine

Höhe von 27 in erhalten. Wenn die Ausführung dieses Projektes er—

m~glicht werden soll, muss eine Rechtsgrundlage für ein Höher—

bauen über die reglementarische Höhe von 18 in hinaus geschaffen

werden. Dies soll durch Abänderung des Bebauungsplanes und Er

gänzung desselben durch spezielle Bauvorschriften erfolgen.

Nach dem vorliegenden, von der Gemeindeversammlung genehmigten

Plan ist für den Handelshof, d.h. für eineit Trakt desselben, eine

Bauhöhe von 27 m vorgesehen. Dieser soll den Charakter eines

Hochh~ses erhalten. Da ein Ueberragen durch einen einzelnen Bau

städtebaulich unschön wirken würde, wurde die Frage der Anpassung

der Bauhöhe für die umliegenden Gebäude gleichzeitig geprüft.

Das Ergebnis dieser Prüfung wurde im Plan ebenfalls festgehalten,

indem für die westlich des Handelshofes gelegene Ringgaragc eine

maximale Höhe von 21 m fixiert wurde. Die Liegenschaft “Kleider

Frey~‘,we1cbe sich in südwestlicher Richtung jenseits der Strassen—

kreuzung befindet, soll 21 in bzw. für einen Trakt 24.7 in hoch



gebaut werden können. Dagegen soll die Bauhöhe der südlich des

Handelehofes gelegenen Konsumliegenschaft auf 18 m beschränkt

bleiben. Eine gleiche Beschränkung soll den Gebäuden zwischen

Handeishof und Aarhof auferlegt werden mit der Begründung, dass

hier ein städtebaulich notwendiger Uebergang zu den Bauten am Aare—

quai geschaffen werden soll. Gleiche Ueberlegungen waren wegleitend

dafür, dass die Bauhöhe bei den südlich der Frohburgstrasse liegen-~

den Gebäuden im aufgelegten Plan durchwegs auf 18 m festgesetzt

wurde.

Dieser Planung haben die vorgenannten Grundeigentümer durch

Nichterheben von Beschwerden zugestimmt ‚ und es wurden dagegen ~ab—

gesehen von den Beschwerden Wyss, Pfändler und von Ar:x — auch von

anderer Seite keine Einwendungen erhoben, sodass sie als Gesamt~

konzeption für die Kreuzung Baslerstrasse/Frohburgstrasse und

deren nächste Umgebung gelten kann. Der Beschluss der Gemeindever-~

sammlung, dass das Gebäude der Ersparniskasse auf 27 m gebaut wer~

den dürfe, ist jedoch geeignet, diese Gesamtkonzeption zu verletzen.

Jedenfalls ist es riskiert, diese Höhe heute schon zu fixieren, in

einem Zeitpunkt, da noch ~ar nicht abgeklört ist, wie schlussend—

lich die Qusigestaltung in vertikaler Richtung geplant werden wird.

Solange diese Frage offen ist, darf der Regierungerat materiell

seine Genehmigung nicht erteilen. Ebenso wichtig wie die materiellen

Bedenken sind die formellen Einwendungen gegen das Vorgehen. Der

Gemeindeversammlungsbeschluss kann nicht genehmigt werden, weil

nach konstanter Praxis des ~egierungsrates wichtige und ein—

schneidende Aenderungen ohne neue Auflage gar nicht durchgeführt

werden können. Die Abänderung der aufgelegten Bauhöhe von 18 m auf

27 in erweist sich eindeutig als grundlegende Aenderung. Es würde

deshalb dem Wesen des gesetzlichen Bauplanverfahrens widersprechen,

wenn man durch einen Gemeindeversammlungsbeschluss mit einer rela

tiv beschränkten Zahl von Stimmbürgern etwas durchsetzen wollte,

was die gesamte Stimmbürgerschaft von Olten oder die Allgemeinheit

im weiteren Sinne als untragbar erachten würden. Der erwahnte Be

schluss kann zwar als solcher vom Regierungsrat nicht als ungültig

erklärt werden, solange nicht festgestellt ist, dass seine Aus

wirkungen städtebaulich nicht ~efriedigen. Solange aber auch das

Gegenteil nicht bewiesen ist, muss verlangt werden, dass die I3auge—

staltung im Schnittpunkte der Frohburgstrasse und Aarebrücke mit
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dem Aarec~uai generell im Bauplanverfahrefl beurteilt wird Anders
wäre es, wenn es sich beim erwähnten GemeindeversammlUngSbesChlUss

um eine geringfügige materielle Abänderung handeln würde9 durch

welche- ~ie öffentlichen Interessen gar nicht oder nur ganz unbe

deutend berührt werden. In solchen Fällen hat es der Regierungsrat

‚von jeher als angängig erachtet9 dass die Genehmigung ohne Durch

führung des zeitraubenden Verfahrens erteilt wird,

Entsprechend der Auffassung der Baukommission ist es un—

umgänglich, dass die Frage über die bauliche Gestaltung eines

anderen Quartiers in einem erneuten Planau±lageverfahrefl abge—

klart werden muss. Bis dah~n kann 1edigl~ch eine Bauhohe von 18 m,

wie sie der Plan während des Auflageverfahrens wiedergegeben hat9

anerkannt und rechtekraftig erklart werden. In dem zur Genehmigun~

vorgelegten Plan hat die Einwohnergemeinde Olten ihrer Auffassung

dadurch Rechnung getragen9 dass sie den Gemeindeversamfl1J~urigsbe—

schluss vom 16 Juni 1952, soweit er sich auf die Diegenschaft der

Ersparniskasse bezieht, nicht realisiert hat. Soweit sich der

Inhalt des vorgelegten Planes auf die Bauhohen bezieht, kann dem

selben zugestimmt werden, mit dem ausdrucklichen Hinweis darauf ‚

dass die Frage der Bauhöhe für die Diegenschaft der Ersparniskasse,

soweit sie über 18 m gehen soll, dem Bauplanverfahren erneut zu

unterwerfen ist,

Ein ungelostes Verkehrsproblem stellt noch die private

Verbindungsstrasse zwischen Fro~burgstras5e und Jurastrasse dar.

Es handelt sich um eine schmale Verbindung, auf der mangels Kreu—1

zungsmoglichkeit der Einbahnverkehr vorgeschrieben werden musste

Der Regierungsrat hat bereits bei der Erledigung von Beschwerden,

die im Baupolizeiverfahren des Handelshofes erhoben worden waren,

auf solche Schwierigkeiten hingewiesen Es darf heute nicht uber—

sehen werden, dass die verkehreplaneriSche Neugestaltung der Froh—

burgstrasse unvollständig ist, wenn nicht die Verbindungsetrasse

zur Jurastrasse, insbesondere deren EinfahrtsverhaltfliSse an der

Frohburgstrasse ~ bereinigt werden.

Der Handeishof als Geschaftshaus mit Verkaufsmagazinen

wird einen regen Zubringerdienst zur Folge habend Die Dastwagen,

welche den Zubringerdienst besorgen, mussten zwangslaufig in der

Einbahnstrasse stationieren und von da aus die Dadungen loschen.
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Da ein reger Zubringerdienst aber auch zu andern, an dieser Stras

se gelegenen Betrieben herrscht, müsste bei der heutigen Situation

e~nstat±cnierendesFahrzeug den genannten Verkehr blockieren. Von

der Frchburgstrasse gefahrene Fahrzeuge müssten rückwärts in die

Frohburgstrasse gelangen, was aber bei der heutigen Verkehrsdichte

nicht mehr gestattet werden kann. Nach den heutigen Verhältnissen

bestehen ferner für 37 Wohnungen, Gahchäfte und Btjros des Handels—

hofes und andere bestehende und in Entstehung begriffene Baublöcke

in praktischer Nähe keine genügenden Parkierungsgelegenheiten.

Es ist~desha1b unbedingt erforderlich, dass hinter den Gebäuden

der Eeschwerdefiihrerinnen M. Wyss-Odermatt und Pfändler/von Ar~

Parkierungsgelegenheiten geschaffen werden. Es muss deshalb ver

langt werden, dass die G-emeindebehörden der Stadt Olten die mit

der Lösung dieser Probleme im Zusammenhang stehenden Fragen sofort

prüfen und planerisch regeln. Dabei muss das Hauptaugenmerk auf

eine genügend breite (mindestens 4 in) Durchfahrt zwischen Handels-

hof und der Liegenschaft Wyss und eine genügend breite, durch

gehende Strasse (mindestens 6 m) gerichtet werden, damit den mini

malen Anforderungen (Kreuzung von zwei Fahrzeugen) Rechnung ge

tragen werden kann. Nebstdem sind die rückwärtigen Baulinien der

Liegenschaften zwischen Handelshof und Aarhof so zu regeln, dass

die Errichtung von ausreichenden Parkierungsgelegenheiten für das

Baugewann zwischen Prohburg— und Jurastrasse einerseits und Bas—

lerstrasse/ Amthausquai anderseitsmöglich ist. Der Regierungsrat

anerkennt, dass diese Forderungen im Interesse einer reibungs

losen Verkehrsabwicklung erfüllt werden müssen. Er stützt sich

hierbei auf § ~ bis des kantonalen Baugesetzes.

2, 3eschwerde der Baukcmniission Olten~ Mit den vor

stehenden Feststellungen wird die Beschwerde der Bau.kommissicn

gegenstandslos, und es ist auf dieselbe nicht mehr einzutreten;

es ist noch darauf hinzuweisen, dass der Baukomraission nach

allgemein anerkannter Rechtsauffassung und im Sinne von § 223

des Gemeindegesetzes keine Beschwerdelegitimation zusteht.

III. Es wird deshalb

be schlossen

1. Auf die Beschwerde der Baukommission der Einwobner~~nd~

Olten vom 26, Juni 1952 gegen den Beschluss der Gemeindever—

sammlung vom 16. Juni 1952 betreffend die Abänderung des Be—



bauungsplanes der Frohburgatrasse wird mangels Aktivlegitimation

nicht eingetreten.

2.Dem von der Einwohnergemeinde Olten vorgel~;gten, abgeänderten
.~rwagungen,

Bebauungsplan über die Frohbtz.rgstrasse wird im Sinne vorstehender

wonach für die Liege~ischaften der Ersparniskasse Olten einerseits

und des Aarhofes und der Quaibauten anderseits zu gegebener Zeit

eine besondere Planauflage betreffend die Bauhöhe durchzuführen‘

ist, die Genehmigung erteilt. Er tritt mit der Publikation im Amts~

blatt in Kraft.

3.Frühre, vom Regierungsrat genehmigte Bebauungspläne werden~ soweit

sie mit der hierorts beschlossenen Abänderung im Widerspruch stehen,

ausser Kraft gesetzt.

4.Die Einwohnergemeinde Olten wird verhalten, den Beschwerdeentscheid

in Sachen Ersparniskasse Olten erneut dem Bauplanverfahren zu nt~

werfen.
18

5.Die Einwohnergemeinde Olten wird gestutzt auf, § 11 des kanto—

nalen Baugesetzes verhalten, die Verhältnisse an der privaten

Verbindungastrasse zwischen Frohburgstrass€ und. Jurastrasse im Sinne

der vorstehenden Erwägungen durch Bebauungsplan planerisch zu re

geln.

6,Die Genehmigungstaxe wird auf Fr,20.— festgesetzt; die Kosten für

die Publikation im Amtsblatt gehen ebenfalls zu Lasten der Gemeinde

Olten,

Genehmigungstaxe Fr. 20.—
Publikationakosten im Amtsblatt “ 14.—

Total Fr. 34.—

(Staatskanzlei Nr. 701 N.N.).

Der ~tellvertreter
des Staatsschrei~ers:

Bau—Departement (2) Rubr.78.2.4,mit_Akten.~f~f ~
Kant. Tiefbauamt (3), mit 1 genehmigtem B~aunrig~~1a~L
Kant, Hochbauanit (2), mit 1 genehmigtem Bebauungsplan.
Kreisbauam~ II, mit 1 genehmigtem Bebauungsplan.
Finanzverwaltung (2).
Ammannamt der Einwohnergemeinde Olten (2), mit Akten undl genehmigtem

Bebauungsplan.
Baukommiesion der Stadt Olten.
Ersparniskasse Olten.
Amtsblatt (Diapositiv Ziff, 2).


